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Werte Vereinsmitglieder 

Im Folgenden einige Informationen: 
 

Dokumentation zur Orientierungsversammlung vom 27. Juni 

Das PDF mit den Ausführungen und Präzisierungen zur Jagdperiode 2025 - 2026 von Olivier Léchot 

findet ihr im Anhang. Weitere Details können der Festlegung für die Jagdperiode 2025/2026 

(Jagdordnung) entnommen werden. Beide Dokumente findet ihr auch auf unserer Homepage. 

Ergänzend zum Vortrag von Christian Bock «Mit Jagdwaffe und Jagdhund ins Ausland → Was ist 

zu beachten?» findet ihr im Anhang den Artikel, den Christian 2024 im Schweizer Jäger publiziert 

hat: «Mit Jagdhund, Schusswaffe und Munition über die Grenze».  

 

7. Update Stand Situation Finanzen 

Die aktuelle Situation ist im Dokument im Anhang (nur für Mitglieder) aufgeführt. 
 

Schliessung Kleintierklappe bei der Tierkörpersammelstelle in Lyss 

Die Kleintierklappe bei der Tierkörpersammelstelle in Lyss wurde am 22. Mai 2025 ausser Betrieb 

genommen. Leider kam es in letzter Zeit vermehrt zu unsachgemässen Entsorgungen, was zu 

unschönen Situationen und wiederholten Blockierungen der Klappe führte. Aus hygienischen und 

betrieblichen Gründen wurde die Klappe ausser Betrieb genommen.  

Für die Entsorgung toter Kleintiere steht die Tierkörpersammelstelle weiterhin zu den regulären 

Öffnungszeiten zur Verfügung (Montag bis Samstag von 08.00 - 12.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 

geschlossen). Die Benutzungsordnung findet ihr im Anhang. 

 

03.08.2025 Hundeanlass im Schloss Landshut 

Am 03.08.2025 (10:00 – 13:00 Uhr) stellt die Arbeitsgemeinschaft für das Jagdhundewesen (AGJ), 

die Dachorganisation der Jagdhundeverbände die in der Schweiz eingesetzten Jagdhunde vor. Die 

Historie der Jagdhunde und die einzelnen Rassen und ihre Einsatzgebiete werden in einem 

bebilderten Vortrag vorgestellt. Ebenso die Ausbildung, die Arbeitsweisen und die 

reglementarischen Voraussetzungen. Anschliessend finden im Schlosspark Demonstrationen mit 

Jagdhunden statt. Eine Auswahl der Arbeitsweisen, z.B. Nachsuche, Finden von Wild und 

Apportieren werden vorgestellt. 

Jagdhunde in der Schweiz, Rassen und Einsatzgebiete 

 

http://www.vhjv.ch/
https://vhjv.ch/jagd/jagdinformation
https://www.schlosslandshut.ch/de/component/dpcalendar/event/192.html?calid=71
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Fasanerie-Homepage überarbeitet 

Wir haben die Fasaneriehomepage überarbeitet. Neu ist das Naturschutzgebiet beschreiben. 

Layout und Logo wurden der Vereinsseite angepasst. Die Adresse www.fasanerie.ch ist 

unverändert. 

 

 

Allzeit Glück i Louf 

Roland Käser 

Sekretär / Jungjagende      

     

www.vhjv.ch 

 

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und Gönnern! 

 

http://www.vhjv.ch/
http://www.fasanerie.ch/
http://www.vhjv.ch/
https://www.vhjv.ch/verein/sponsoren_und_goenner


INFO JAGD 2025/2026

• JO 2025/2026

• Verschiedenes

1

Wildhut / Jagdinspektorat



Olivier Léchot 

01.11.2024       

2

Ein grosses Danke schön 

an alle Jäger-innen !



Unterlagen

3

Homepage Jagdinspektorat

• Aktuelle Unterlagen   => Aktuelles zum Jagen

Vor der Jagd / Während der Jagd / Nach der Jagd

• Aktuelle Jagdgesetzgebung  => Rechtliche Grundlagen

alle aktuellen Gesetze und Verordnungen

www.be.ch/jagd



Grundlage

4



Wildschadenzuschlag     Hegebeitrag

5



Jagd mit Patent A

6

A3

A2A1 

Grundfreigabe:

• 1 Gämse der Kat. A2 (Gämsgeiss) oder 

A3/A4 (Gämsjährling m/w), je Kategorie 

höchstens ein Tier

• 1 Murmeltier

(ohne WR 1 und WR 11 Sektor West)

Zusatzpatent A:

1 Gämse der noch nicht erlegten 

Kategorie A2, A3 oder A4 oder ein Tier 

der Kategorie A1, max. ein Jährling 

(Kategorie A3 / A4).



Datenerhebung von Gämswild Ergebnis 2024

7

• Jagdstrecke bocklastig 

     (GV adult w:m = 0.5 

      d.h. auf eine weibliches 

      Tier kommen 2 Männliche)

• geringe Anzahl sozial 

     reifer Böcke



Gämsjagd 2025/2026

10

Besondere Vorschriften: 

• Ab 10. September können Sie sich jeweils ab 15:00 Uhr auf der Homepage des 

Jagdinspektorates www.be.ch/jagd informieren, welche Kategorien in welchem 

Wildraum am folgenden Jagdtag noch erlegt werden dürfen. 

• Ist das Abschusskontingent für männliche adulte Tiere (A1), weibliche adulte 

Tiere (A2) oder Jährlinge (A3+A4) bereits vor Ende der Jagdzeit erfüllt, kann die 

Gämsjagd auf die jeweilige Kategorie durch das Jagdinspektorat beendet 

werden.



Unterlagen

11

Homepage Jagdinspektorat

• Aktuelle Unterlagen   => Aktuelles zum Jagen

Vor der Jagd / Während der Jagd / Nach der Jagd

• Aktuelle Jagdgesetzgebung  => Rechtliche Grundlagen

alle aktuellen Gesetze und Verordnungen

www.be.ch/jagd



Reglement über die Datenerhebung von Gämswild

26

• Direktionsverordnung vom 27. März 2003 über die Jagd (JaDV BSG 922.111.1)

• Art. 18a

• Meldepflicht und Datenerhebung

• 1 Alle nicht gemäss Artikel 18 vorweisungspflichtigen Gämsen sind innert 24 Stunden nach 

dem Erlegen zwecks Datenerhebung zu einer vom Jagdinspektorat bezeichneten Stelle zu 

bringen. 

• 2 Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, ist die Wildhüterin oder der Wildhüter innert der 

gleichen Frist über den Abschuss zu informieren. Die Tiere sind anschliessend innert 24 

Stunden zu einer vom Jagdinspektorat bezeichneten Stelle zu bringen.

• 3 Die Wildtiere sind ganz ausgeweidet, ohne Lunge, Herz und Leber zu einer vom 

Jagdinspektorat bezeichneten Stelle zu bringen. Jeder weitere Eingriff am Tierkörper ist 

untersagt.

=> bessere und genauere Daten



Fehlabschüsse

27

Vorweisungspflicht:

Meldung innerhalb 24 Stunden an Wildhut

0800 940 100

Gebühren: Falsche Kat. pro Kg

Milchtragende Geiss

Anhang 2 JaV

Art. 18 JaDV

Zudem wird das Haupt samt Trophäe beschlagnahmt!

CHF 12

CHF 100



Jagd mit Patent B

28

B3
B1

B2



Freigabe 2025/2026
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Gruppe I

Gruppe II

Wildräume 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17

Patent B (Jagd ohne Zusatzpatent)

1 Rehbock (Kat. B1) oder 1 Rehgeiss (Kat. B2) und 1 

Rehkitz (Kat. B3)

max. 2 Rehe in dieser Gruppe

Wildräume 1, 2, 8 und 9

Patent B + ein Zusatzpatent B

1 Rehbock (Kat. B1) und 1 Rehgeiss (Kat. B2) und 1 

Rehkitz (Kat. B3)

max. 3 Rehe in dieser Gruppe

Grundpatent

oder und

B1 B2 B3

Grundpatent

oder und

B1 B2 B3

Zusatzpatent B I B2
oder

B1



Freigabe 2025/2026

30

Gruppe III

Wildräume 3, 4, 5, 6, 7 und 10

ab dem 4. Reh müssen die Abschüsse in 

dieser Gruppe erfolgen

 

Patent B + Zusatzpatente B

1 Rehbock (Kat. B1) und 1 Rehgeiss 

(Kat. B2) und 1 Rehkitz (Kat. B3)

 

wer 4 Tiere und mehr erwirbt, muss mind. 

2 Geissen oder 2 Kitze erlegen

(Ausnahmen: Wildräume 3, 7 und 10)

Grundpatent

oder und

B1 B2 B3

Zusatzpatent B I B2
oder

B1

Zusatzpatent B II

oder oder

B1 B2 B3



31

Abschussplan Reh 2025

Jagd mit Patent B



Gruppenzusammenlegung Reh

35

Für die kommende Jagdsaison wird die Möglichkeit für den Zusammenschluss von zwei 

Jagdgruppen weitergeführt.  Der Zusammenschluss kann gemäss Art. 14 Abs. 3 JaDV (Zur 

Erfüllung besonderer Aufgaben, insbesondere für Massnahmen zur Begrenzung von 

Wildschäden) durch das Jagdinspektorat in Ausnahmen bewilligt werden. Diese zusätzliche 

Möglichkeit (keine Gesellschaftsjagd nach Artikel 15 JaDV) ist nur in Waldflächen mit 

untragbaren Wildtiereinfluss gemäss Wildschadengutachten 2023 «resilient» des Amtes für 

Wald und Naturgefahren möglich (Homepage AWN). 

• Um den Aufwand für alle Beteiligten möglichst gering zu halten, braucht es nur eine Meldung 

beim zuständigen Wildhüter bis am Vortag mit Angabe des Jagdgebiets.

Ansonsten gelten die allgemeinen Jagdvorschriften. 

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/umwelt/wald/informationen-waldbesitzer-innen/wildtiereinfluss-wald.html


Markierte Rehe seit Frühling 2021!

36

Im Frühling 2021 wurden die ersten Kitze durch Wildhüter und Jäger mit einer roten Ohrmarke im linken 

Lauscher markiert. Bei der Markierung werden verschiedene Angaben zum Tier und zum Fundort 

festgehalten. 

Für die markierten Rehe gelten keine speziellen Schutzbestimmungen. Sie können bejagt werden. 

Erlegte markierte Rehe sind jedoch umgehend dem zuständigen Wildhüter zu melden und folgende 

Angaben mitzuteilen: 

zum Reh

• Ohrmarke (Kopfseite, Farbe, Nummer)

• Geschlecht 

• Gewicht (ausgenommen gewogen)

• Todesursache (in der Regel «Jagd»)

zum Fundort

• Koordinaten 

• Ort/Flurname 

• Vegetationstyp (z.B. Gras, Buntbrache, usw.)

   Weitere Informationen: https://www.wildtier.ch/projekte/rehkitzmarkierung



Jagd mit Patent C

38

C2

C3

Bildergebnis für hirschstier

Bildergebnis für Hirschkuh und Kalb

C4 C5
C1

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgKfs5brUAhXJExoKHWfXA3IQjRwIBw&url=http://www.freiheit-fuer-tiere.de/printable/artikel/wanderungen-zu-murmeltier-steinbock--co.html&psig=AFQjCNH5gv2CtxnYjf9-NcwDz0uHe4KaWQ&ust=1497442345930438
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_f_y4rrUAhVH0hoKHaFTA3kQjRwIBw&url=http://www.fotocommunity.de/photo/hirschkuh-mit-kalb-franz-ludenberg/26352040&psig=AFQjCNGOWpJUnLMndRiptoDYcEzA7lwC9Q&ust=1497441447001937


Jagd mit Patent C

39

Abschussfreigabe 2025

1’378 Rothirsche

In Wildräumen mit der Zielsetzung Senkung des Bestandes wird ein Anteil 

weiblicher Tiere (Kategorie C4 und C5 ohne männliche Kälber) von mindestens 

70% geplant.

In Wildräumen mit der Zielsetzung Stabilisierung des Bestandes wird ein Anteil 

weiblicher Tiere (Kategorie C4 und C5 ohne männliche Kälber) von mindestens 

60% geplant.

In den restlichen Wildräumen gilt ein Anteil weiblicher Tiere (Kategorie C4 und 

C5 ohne männliche Kälber) von 50%. 



40

Jagd mit Patent C

Abschussplan Rothirsch 2025

keine Rothirschjagd

Jagd nach Kontingente (w/m)

Rothirschregion WR16&17 Kontingente (w/m)

22 Rothirsche 

(13/9)

39 Rothirsche 

(23/16)

106 Rothirsche 

(74/32)

63 Rothirsche 

(38/25)

299 Rothirsche 

(209/90)

158 Rothirsche 

(111/47)

85 Rothirsche 

(51/34)

83 Rothirsche 

(50/33)

22 Rothirsche 

(13/9)

450 Rothirsche 

(315/135)

5 Rothirsche 

(2/3)

6 Rothirsche 

(3/3)

34 Rothirsche 

(21/13)

6 Rothirsche 

(3/3)



Rothirschjagd 2025/2026
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Besondere Vorschriften

• Ab 1. September können Sie sich jeweils ab 15:00 Uhr auf der Homepage 

des Jagdinspektorates www.be.ch/jagd informieren, welche Kategorien in 

welchem Wildraum am folgenden Jagdtag noch erlegt werden dürfen. 

• Ist das Abschusskontingent bereits vor Ende der Jagdzeit erfüllt, kann die 

Rothirschjagd auf männliche oder weibliche Tiere durch das Jagdinspektorat 

beendet werden. Männliche Kälber (C5) werden zum Stierkontingent gezählt.

• Gestützt auf Art. 11 Abs. 3 der Jagdverordnung vom 26. Februar 2003 (JaV; 

BSG 922.111) dürfen Milch tragende Rothirschkühe erlegt werden, sofern das 

Kalb vor dem Muttertier erlegt wird und beide Tiere gleichzeitig zur Kontrolle 

vorgewiesen werden. 



Rothirschjagd 2025/2026

42

Besondere Vorschriften

• Hauptjagd: Vom 1. bis 7. September 2025 darf nur Kahlwild (C4-C5) und nur 

auf Ansitz erlegt werden. Ab dem 8. bis 20. September 2025 ist ein beidseitiger 

Kronenhirsch* erst zum Abschuss frei, wenn vorgängig ein Kahlwild (kein 

Fehlabschuss) erlegt wurde. Für irrtümlich erlegte Stiere werden Gebühren von 

Fr. 10,- für jedes volle kg Körpergewicht erhoben. Die Trophäe wird vom 

Wildhüter eingezogen.

• Nachjagd: Vom 10. Oktober bis 15. November dürfen Tiere der Kategorien C4, 

C5 und C2 mit Spiessern unter Lauscherhöhe*** erlegt werden.



Jagd mit Patent C im Seeland 01.09-07.09.2025

43

C2

C3

Bildergebnis für hirschstier

Bildergebnis für Hirschkuh und Kalb

C4 C5
C1

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgKfs5brUAhXJExoKHWfXA3IQjRwIBw&url=http://www.freiheit-fuer-tiere.de/printable/artikel/wanderungen-zu-murmeltier-steinbock--co.html&psig=AFQjCNH5gv2CtxnYjf9-NcwDz0uHe4KaWQ&ust=1497442345930438
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_f_y4rrUAhVH0hoKHaFTA3kQjRwIBw&url=http://www.fotocommunity.de/photo/hirschkuh-mit-kalb-franz-ludenberg/26352040&psig=AFQjCNGOWpJUnLMndRiptoDYcEzA7lwC9Q&ust=1497441447001937


Jagd mit Patent C im Seeland 08.09-20.09.2025
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C2

C3

Bildergebnis für hirschstier

Bildergebnis für Hirschkuh und Kalb

C4 C5
C1

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisgKfs5brUAhXJExoKHWfXA3IQjRwIBw&url=http://www.freiheit-fuer-tiere.de/printable/artikel/wanderungen-zu-murmeltier-steinbock--co.html&psig=AFQjCNH5gv2CtxnYjf9-NcwDz0uHe4KaWQ&ust=1497442345930438
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_f_y4rrUAhVH0hoKHaFTA3kQjRwIBw&url=http://www.fotocommunity.de/photo/hirschkuh-mit-kalb-franz-ludenberg/26352040&psig=AFQjCNGOWpJUnLMndRiptoDYcEzA7lwC9Q&ust=1497441447001937


Rothirschjagd 2025/2026
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• WR3: 

➢ Beidseitige Kronenhirsche* sind nicht zum Abschuss frei. 

➢ C4: offen sind nur nicht führende Kühe und Schmaltiere. 

➢ Die Drück- / Treibjagd ist im September nicht erlaubt.



Rothirschjagd 2025/2026

46

Besondere Vorschriften

• Sonderjagd: Vom 24. November bis 6. Dezember 2025. Für die Sonderjagd ist 

gemäss Art. 11 Abs. 2 JWG eine Spezialbewilligung erforderlich. Sie soll zur 

Verbesserung des Jagdergebnisses beitragen, falls der Abschussplan mit der 

ordentlichen Jagd nicht erfüllt wird.  

• Keine Sonderjagd im Seeland



Jagd mit Patent C

47

Besenderte Rothirsche (GPS-Halsbänder) sind im ganzen Kanton Bern 

geschützt. 

Rothirsche, welche nur Ohrmarken tragen sind jagdbar.

Mit GPS-Halsband markiertes Rotwild ist im ganze Kanton Bern nicht 

jagdbar.

Gemäss Art. 31 Abs. 1 lit. d des Gesetzes über Jagd und Wildtierschutz (JWG) 

wird mit Busse bis zu 20‘000 Franken bestraft, wer vorsätzlich ein für 

Wildtierforschungsprojekte markiertes Tiere erlegt.



Fehlabschüsse

49

Anhang 2 JaV

Art. 18 JaDV

Gebühr: CHF 400            

Vorweisungspflicht: 

Meldung innerhalb 24 Stunden an Wildhut

0800 940 100



Jagd mit Patent D (Wildschweinjagd)

74

Für die Wildschweinjagd werden keine Abschusskontingente festgelegt

Ausschliesslich für die Schwarzwildjagd: 

erfolglose Nachsuchen können bis um 08:00 Uhr des folgenden Tages gemeldet werden.



Wildschweinjagd 

75

Besondere Vorschriften

• Seit 1. Februar 2025 gilt das vom Bund erlassene nächtliche Jagdverbot im 

Wald (Art. 3ter Abs. 1 JSV). Weiterhin erlaubt ist die Passjagd auf Haarraubwild. 

Wald ist definiert gemäss Bundesgesetz über den Wald (Art. 2). Nacht ist definiert 

gemäss JSV als der Zeitraum zwischen einer Stunde nach Sonnenuntergang bis 

eine Stunde vor Sonnenaufgang.

• Bundesrecht übersteuert Kantonsrecht, womit die Artikel 14 Abs. 2 und 2a JaV 

sowie der Artikel 5 JaDV für das Wildschwein nur noch ausserhalb des Waldes 

gelten. Mit der geplanten Revision des kantonalen Jagdrechts (JaV und JaDV) für 

die Jagdsaison 26/27 wird dieses nächtliche Jagdverbot im Wald künftig 

spezifischer geregelt.?



Jagd mit Patent D (Wildschweinjagd)

77

Im Gebiet des Wasser- und Zugvogelreservats Fanel sind für das 

Wildtiermanagement Wildschweine mit Ohrmarkensendern/Ohrmarken 

versehen. Es gelten folgende Vorschriften: Die an den Ohren markierten 

Wildschweine dürfen ausserhalb des Schutzgebiets im Rahmen der geltenden 

Jagdvorschriften erlegt werden. Sie müssen jedoch umgehend dem 

zuständigen Wildhüter gemeldet und diesem spätestens am folgenden Tag 

vorgezeigt werden.



Jagd mit Patent D (Wildschweinjagd)

78

Fanel – Chablais de Cudrefin, Pointe de Marin: Regulationsabschuss

Im Jagdjahr 2025/26 findet im eidgenössischen Wasser- und Zugvogelreservat 

Fanel eine Regulation des Wildschweinbestands unter Einbezug der Jägerschaft 

statt. Über die Bedingungen zur Anmeldung und der Teilnahme an der 

Regulationsjagd sowie deren Ablauf, wird mit der Zustellung des Patents D 

informiert. Dieses ist Voraussetzung für eine Teilnahme am 

Regulationsabschuss.



79

Teilgebiet  III b 

Keine offene Jagd 

(Regulation) 

Teilgebiete I, II, III a

Keine Jagd
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Teilgebiet  III b 

Nur Ansitzjagd

Fanel 

Keine Jagd

St. Petersinsel 

Keine Jagd

Hagneckdelta 

Keine Jagd



Anmeldung für das Jagdpatent 2025/2026

85

ACHTUNG: Bitte senden Sie den Treffsicherheitsnachweis mit der 

Anmeldung für das Jagdpatent an das Jagdinspektorat (Kopie reicht). Der 

Treffsicherheitsnachweis wird mit der Anmeldung zusammen abgelegt. 

Nur zusammen mit dem Treffsicherheitsnachweis darf eine Jagdbewilligung 

ausgestellt werden.



Bundesgesetz über Waffen, Waffenzubehör und 

Munition vom 20. Juni 1997

(Waffengesetz, WG; SR 514.54)

86

6. Kapitel

Aufbewahren, Tragen und Transportieren von Waffen und Munition, missbräuchliches Tragen 

gefährlicher Gegenstände

Art. 26 Aufbewahren
1 Waffen, wesentliche Waffenbestandteile, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteile sind 

sorgfältig aufzubewahren und vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen.

Art. 28 Transport von Waffen
2 Beim Transport von Feuerwaffen müssen Waffe und Munition getrennt sein.



Verordnung über Waffen, Waffenzubehör und 

Munition vom 2. Juli 2008

(Waffenverordnung, WV; SR 514.541)

87

6. Kapitel

Aufbewahren, Tragen und Transportieren von Waffen und Munition, missbräuchliches Tragen 

gefährlicher Gegenstände

Art. 51 (Art. 28 WG)
2 Beim Transport von Feuerwaffen darf sich in Magazinen keine Munition befinden. 



Besten Dank für die Aufmerksamkeit

96

Wildhut des Kantons Bern

www.be.ch/jagd 

http://www.be.ch/jagd
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Dr. Christian Bock

Hatten Sie auch schon ein mulmiges  
Gefühl beim Grenzübertritt mit einer 
Waffe im Gepäck? Die Jagd im Ausland ist 
mit gewissen Hürden und der Einhaltung 
anderer Regeln verbunden. Dr. Christian 
Bock greift alle wichtigen Punkte auf, die 
beachtet werden müssen, wenn Landes­
grenzen mit Schusswaffen überquert 
werden, und erläutert diese im vor­
liegenden zweiten Teil des Beitrages. 

Mit Jagdhund, 
Schusswaffe und 
Munition über  
die Grenze
Teil 2
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Der im Schweizer Waffenrecht verankerte Grund­
satz, dass Waffen nur so lange transportiert wer­
den dürfen, wie dies für die Tätigkeit, die dazu be­
rechtigt, angemessen erscheint, gilt in analoger 
Form in den meisten Staaten. Von daher sollte 
man sich immer überlegen, wo und wie die ei­

gene Waffe sicher versorgt werden kann.

Beim Transport muss der Europäische Feuerwaffenpass mit­
geführt werden. Nicht erforderlich ist es, dass man bereits für 
den Grenzübertritt eine lokale Jagdberechtigung mit sich führt, 
da diese Dokumente oftmals erst vor Ort ausgestellt werden.

Transportvorschriften
Auto
Beim Transport von Waffen in einem Fahrzeug sind die jewei­
ligen Transportvorschriften einzuhalten. Eine Selbstverständ­
lichkeit ist, dass Waffe und Munition getrennt voneinander 

Flugzeug
Die Vorschriften für den Transport von Waffen und Munition 
mit dem Flugzeug hängen von den Bestimmungen der Flug­
gesellschaft(en) und der beteiligten Flughäfen ab. Diese Re­
geln können stark voneinander abweichen und eine Fluggesell­
schaft kann den Transport von Waffen und Munition generell 
untersagen.

Für eine Vielzahl der Fälle kann man festhalten:
•	Waffe und Munition dürfen niemals im Handgepäck 

transportiert werden.
•	Es gelten besondere Vorschriften für den Transport.  

Waffe und Munition müssen separat und in besonderen  
und verschlossenen Behältnissen transportiert werden.  
Ein Futteral ist meistens nicht gestattet und aufgrund der 
Zieloptik ohnehin nicht zu empfehlen.

•	Die Mitnahme muss rechtzeitig im Voraus angemeldet 
und beantragt werden.

•	Es ist mit besonderen Kontrollen am Abflug- und 
Ankunftsflughafen zu rechnen.

•	Es werden Mehrkosten an den Flughäfen und bei den 
Flügen anfallen.

•	Für Check-in und -out ist mit grösserem Zeitaufwand  
zu rechnen.

•	Munition ist als Gefahrgut eingestuft und muss häufig in 

der Originalverpackung befördert werden, da diese sie vor 
harten Stössen schützt. Es bestehen besondere Vorgaben 
beim Gewicht.

•	Die Mitnahme von Waffe und Munition kann aufgrund 
operativer Gründe nicht immer garantiert werden.

Da Flughäfen als Sicherheitszonen gelten, sollte man sich gut 
überlegen, ob man nicht mit einer Leihwaffe besser bedient ist. 
Ich empfehle zudem, den Waffenkoffer mit einem Tracker (zum 
Beispiel Apple AirTag) per Handy zu verfolgen.

Jagdfahrzeuge
Grundsätzlich kann das eigene Jagdfahrzeug im Ausland ein­
gesetzt werden. Eine Schweizer Zulassung wird anerkannt und 
ein internationaler Führerausweis ist normalerweise nicht er­
forderlich.

Wird ein Wildträger mitgeführt, so sollte man sicherstel­
len, dass Anforderungen an ein drittes Kennzeichen oder die 
Beleuchtung erfüllt werden. In jedem Fall sind die lokalen 
Strassenverkehrsvorschriften einzuhalten. Dabei sollte man 
nicht vergessen, dass man aufgrund des ausländischen Kont­
rollschilds rasch als möglicherweise «nicht berechtigt» ange­
sprochen wird.

transportiert werden, dass sich in Magazinen keine Munition 
befindet, dass die Waffe entladen und gesichert ist. Beim Trans­
port über mehrere Länder hinweg sind die jeweils strengsten 
Vorschriften einzuhalten. Deutschland schreibt zum Beispiel 
vor, dass Waffen in einem verschliessbaren Behältnis trans­
portiert werden. Dies gilt gleichfalls bei der Durchreise durch 
dessen Staatsgebiet.

Eisenbahn
Bei beabsichtigten Waffen- und Munitionstransporten mit der 
Bahn, inklusive der Anreise zum Flughafen, ist im Kopf zu be­
halten, dass die allgemeinen Geschäfts- resp. Beförderungsbe­
dingungen dies fast immer verbieten und Waffen somit nicht 
per Bahn transportiert werden dürfen.

«Es ist nicht erforderlich, dass  
man bereits für den Grenzübertritt 
eine lokale Jagdberechtigung  
mit sich führt.»

Beim Transport von Waffen 
in einem Fahrzeug sind die 
jeweiligen Transportvorschriften 
einzuhalten. 

Bild rechts
Die Vorschriften für den 
Transport von Waffen und 
Munition mit dem Flugzeug 
hängen von den Bestimmungen 
der Fluggesellschaft(en) und 
der beteiligten Flughäfen ab.

Bild rechts
Laufkontrolle 
am Flughafen 
in Kloten 
durch den 
Sicherheits­
dienst. Die­
ser erlaubte 
freundlicher­
weise ein 
Bild der Kon­
trolle zu 
machen. 

Bild links
Die Regeln für den Transport 
mit dem Flugzeug können 
stark voneinander abweichen – 
eine Fluggesellschaft kann den 
Transport von Waffen und 
Munition generell untersagen.
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Der im Schweizer Waffenrecht verankerte Grund­
satz, dass Waffen nur so lange transportiert wer­
den dürfen, wie dies für die Tätigkeit, die dazu be­
rechtigt, angemessen erscheint, gilt in analoger 
Form in den meisten Staaten. Von daher sollte 
man sich immer überlegen, wo und wie die ei­

gene Waffe sicher versorgt werden kann.

Beim Transport muss der Europäische Feuerwaffenpass mit­
geführt werden. Nicht erforderlich ist es, dass man bereits für 
den Grenzübertritt eine lokale Jagdberechtigung mit sich führt, 
da diese Dokumente oftmals erst vor Ort ausgestellt werden.

Transportvorschriften
Auto
Beim Transport von Waffen in einem Fahrzeug sind die jewei­
ligen Transportvorschriften einzuhalten. Eine Selbstverständ­
lichkeit ist, dass Waffe und Munition getrennt voneinander 

Flugzeug
Die Vorschriften für den Transport von Waffen und Munition 
mit dem Flugzeug hängen von den Bestimmungen der Flug­
gesellschaft(en) und der beteiligten Flughäfen ab. Diese Re­
geln können stark voneinander abweichen und eine Fluggesell­
schaft kann den Transport von Waffen und Munition generell 
untersagen.

Für eine Vielzahl der Fälle kann man festhalten:
•	Waffe und Munition dürfen niemals im Handgepäck 

transportiert werden.
•	Es gelten besondere Vorschriften für den Transport.  

Waffe und Munition müssen separat und in besonderen  
und verschlossenen Behältnissen transportiert werden.  
Ein Futteral ist meistens nicht gestattet und aufgrund der 
Zieloptik ohnehin nicht zu empfehlen.

•	Die Mitnahme muss rechtzeitig im Voraus angemeldet 
und beantragt werden.

•	Es ist mit besonderen Kontrollen am Abflug- und 
Ankunftsflughafen zu rechnen.

•	Es werden Mehrkosten an den Flughäfen und bei den 
Flügen anfallen.

•	Für Check-in und -out ist mit grösserem Zeitaufwand  
zu rechnen.

•	Munition ist als Gefahrgut eingestuft und muss häufig in 

der Originalverpackung befördert werden, da diese sie vor 
harten Stössen schützt. Es bestehen besondere Vorgaben 
beim Gewicht.

•	Die Mitnahme von Waffe und Munition kann aufgrund 
operativer Gründe nicht immer garantiert werden.

Da Flughäfen als Sicherheitszonen gelten, sollte man sich gut 
überlegen, ob man nicht mit einer Leihwaffe besser bedient ist. 
Ich empfehle zudem, den Waffenkoffer mit einem Tracker (zum 
Beispiel Apple AirTag) per Handy zu verfolgen.

Jagdfahrzeuge
Grundsätzlich kann das eigene Jagdfahrzeug im Ausland ein­
gesetzt werden. Eine Schweizer Zulassung wird anerkannt und 
ein internationaler Führerausweis ist normalerweise nicht er­
forderlich.

Wird ein Wildträger mitgeführt, so sollte man sicherstel­
len, dass Anforderungen an ein drittes Kennzeichen oder die 
Beleuchtung erfüllt werden. In jedem Fall sind die lokalen 
Strassenverkehrsvorschriften einzuhalten. Dabei sollte man 
nicht vergessen, dass man aufgrund des ausländischen Kont­
rollschilds rasch als möglicherweise «nicht berechtigt» ange­
sprochen wird.

transportiert werden, dass sich in Magazinen keine Munition 
befindet, dass die Waffe entladen und gesichert ist. Beim Trans­
port über mehrere Länder hinweg sind die jeweils strengsten 
Vorschriften einzuhalten. Deutschland schreibt zum Beispiel 
vor, dass Waffen in einem verschliessbaren Behältnis trans­
portiert werden. Dies gilt gleichfalls bei der Durchreise durch 
dessen Staatsgebiet.

Eisenbahn
Bei beabsichtigten Waffen- und Munitionstransporten mit der 
Bahn, inklusive der Anreise zum Flughafen, ist im Kopf zu be­
halten, dass die allgemeinen Geschäfts- resp. Beförderungsbe­
dingungen dies fast immer verbieten und Waffen somit nicht 
per Bahn transportiert werden dürfen.

«Es ist nicht erforderlich, dass  
man bereits für den Grenzübertritt 
eine lokale Jagdberechtigung  
mit sich führt.»

Beim Transport von Waffen 
in einem Fahrzeug sind die 
jeweiligen Transportvorschriften 
einzuhalten. 

Bild rechts
Die Vorschriften für den 
Transport von Waffen und 
Munition mit dem Flugzeug 
hängen von den Bestimmungen 
der Fluggesellschaft(en) und 
der beteiligten Flughäfen ab.

Bild rechts
Laufkontrolle 
am Flughafen 
in Kloten 
durch den 
Sicherheits­
dienst. Die­
ser erlaubte 
freundlicher­
weise ein 
Bild der Kon­
trolle zu 
machen. 

Bild links
Die Regeln für den Transport 
mit dem Flugzeug können 
stark voneinander abweichen – 
eine Fluggesellschaft kann den 
Transport von Waffen und 
Munition generell untersagen.
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Polizeiliche Kontrollen
Man muss immer damit rechnen, dass es zu einer Kontrolle 
kommen kann. Diese kann durch Zoll, Polizei, Jagdaufsicht oder 
andere Sicherheitsorgane erfolgen.

In den meisten Staaten ist man verpflichtet, aktiv und selbstän­
dig darauf hinzuweisen, dass man eine Jagdwaffe mit sich führt. 
Dieses Vorgehen empfiehlt sich in jedem Land. Keine Polizistin 
möchte selbst feststellen müssen, dass Waffen mitgeführt wer­
den. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle werden die zuge­
hörigen Dokumente überprüft, weshalb diese immer vollstän­
dig mitgeführt werden müssen.

Geschenke und Einkäufe
Werden im Ausland erworbene oder geschenkt erhaltene Ge­
genstände in die Schweiz eingeführt, so sind zwei Fragen zu 
beantworten:

Ist die Einfuhr erlaubt?
Munition (gleich welcher Menge) und Waffen, die im Ausland 
erworben wurden, dürfen nicht oder nur mit entsprechender 
Bewilligung des Bundesamts für Polizei eingeführt werden. Ob 
Jagdtrophäen und Wildbret eingeführt werden dürfen, wird in 
den beiden folgenden Abschnitten beantwortet.

Welche Abgaben sind zu entrichten?
Für alle übrigen Gegenstände (Jagdausrüstung, Jagdkleidung, 
Spirituosen, Tabak, usw.) gelten die normalen Importvorschrif­
ten. Das heisst, dass die Einfuhr bis zu einem Brutto-Waren­
wert von derzeit 300 Franken abgabenfrei erfolgen kann. Dar­
über hinaus sind auf dem gesamten Warenwert die Schweizer 
Mehrwertsteuer und gegebenenfalls noch zusätzliche Abgaben 
(zum Beispiel für alkoholische Getränke, Tabak und Fleisch) zu 
entrichten.

Abgabenpflichtig sind Dienstleistungen, die im Ausland erbracht 
wurden. Zum Beispiel eine ärztliche Versorgung am Jagdhund, 
die Reparatur einer Waffe oder des Jagdautos. Die Abgaben­
pflicht ist ebenfalls gegeben, wenn der Gegenstand geschenkt 
wurde. Ich zeige weiter unten einige Beispiele, wie sich die Ab­
gaben berechnen.

Wildbret
Ich betrachte hier nur den Normalfall der Einfuhr von selbst er­
legtem Wild zum eigenen Gebrauch auf einer Jagd in der Eu­
ropäischen Union (EU). In jedem Fall gelten die jeweils an­
wendbaren seuchenpolizeilichen Vorschriften. Dies gilt aktuell 
insbesondere dann, wenn Schwarzwild aus Gebieten mit Afri­
kanischer Schweinepest importiert werden soll, was natürlich 
verboten ist.

Grundsätzlich ist auf Fleisch ein Einfuhrzoll von 17 CHF/kg ge­
schuldet, jedoch nicht für Wildfleisch. Übersteigt der Wert aller 
Einfuhren (also alle Einkäufe, Trophäen und Wildbret) die Wert­
freigrenze von derzeit 300 Franken, so ist auf dem Wildbret 
der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 2,6% zu bezahlen. Die 
Mehrwertsteuer ist dabei auf dem gesamten Wert und nicht nur 
dem 300 Franken übersteigenden Teil zu entrichten. Der mass­
gebliche Wert ergibt sich aus den Kosten, die pro Kilogramm 
entrichtet wurden und allfälligen Kosten für den Metzger, so­
fern eine Verarbeitung im Ausland erfolgt ist.

Die Mitarbeitenden des Schweizer Zolls verfügen über Mittel­
werte, die zur Berechnung der Abgaben herangezogen werden 
können. Hierbei handelt es sich jedoch um interne Richtlinien 
ohne Rechtskraft. Es ist somit ratsam, den bezahlten Kaufpreis 
mittels Quittungen und Rechnungen belegen zu können. Die 
internen Werte liegen bei Wildschwein = 7 CHF/kg, Hirsch = 
9 CHF/kg, Gämse = 11 CHF/kg und Reh = 13 CHF/kg.

Jagdtrophäen
Jagdtrophäen gelten rechtlich als ein sogenanntes «tierisches 
Nebenprodukt». Es sind drei verschiedene Fälle zu unterschei­
den. Zur Seuchenpolizei gilt das zuvor Gesagte.

Jagdtrophäen aus der EU und Norwegen
Bereits präparierte Jagdtrophäen können frei importiert wer­
den. Ebenso können sie frei eingeführt werden, wenn sie zu­
sammen mit dem selbst erlegten «Wild als Lebensmittel» sind.

Soll die unbehandelte Jagdtrophäe ohne den Wildkörper (zum 
Beispiel das Haupt eines erlegten Rehbocks) eingeführt wer­
den, so muss – ebenso bei der Einfuhr in die Schweiz – ein 
Handelspapier gemäss Verordnung (EU) 142/2011 mitgeführt 
werden und es sind alle zoll- und veterinärrechtlichen Anfor­
derungen zu erfüllen. Dies lässt sich wie gesagt vermeiden, in­
dem der komplette Tierkörper erworben und eingeführt wird.

Jagdtrophäen von ausserhalb der EU und Norwegen
Die meisten Jagdtrophäen von nicht geschützten Tieren (zum 
Beispiel dem sibirischen Rehbock) dürfen importiert werden, 
wenn sie einer Behandlung unterzogen wurden oder in einem 
Zustand präsentiert werden, der keinerlei Gesundheitsrisiken 
in sich birgt. Sie müssen von einer Gesundheitsbescheinigung 
begleitet sein. Nur das gestempelte und unterschriebene Ori­
ginal ist zulässig.

Bild rechts
Bei der Einfuhr von selbst 
erlegtem Wild zum eigenen 
Gebrauch ist auf dem Wild- 
bret der reduzierte Mehrwert­
steuersatz zu bezahlen, sofern 
der Wert aller Einfuhren (also 
alle Einkäufe, Trophäen und 
Wildbret) die Wertfreigrenze 
von derzeit 300 Franken 
übersteigen. 

Bei organisierten Jagdreisen kümmert sich der Veranstalter in 
den meisten Fällen um die Formalitäten und deren Ausstellung 
oder man überlässt den Transport einem spezialisierten Spedi­
teur. In jedem Fall ist es ratsam, sich vorgängig beim Bundes­
amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen nach den 
anwendbaren Bestimmungen zu erkundigen.

Jagdtrophäen von Tieren, die dem Washingtoner Arten-
schutzabkommen (CITES) unterstehen, und Robben
In der öffentlichen und medialen Diskussion steht die Einfuhr 
von CITES-geschützten Jagdtrophäen oftmals im Fokus. Da pro 
Jahr nur 50 solcher Trophäen importiert werden, kann hier auf 
eine Darstellung verzichtet werden. Die Einfuhr von Robben­
produkten ist faktisch verboten.

Abgaben auf Jagdtrophäen
Auf Jagdtrophäen ist die Schweizer Mehrwertsteuer zu entrich­
ten. Nicht dazu herangezogen werden dürfen Kosten für Jagd­
lizenzen, -patente oder -pachten. Idealerweise kann man eine 
Rechnung für die Trophäe und ihre Präparation vorlegen. Man 
kann den Wert durch den dem Jagdreisearrangement zugrunde­
liegenden Vertrag nachweisen oder indirekt aus dem Betrag, der 
zurückerstattet wird, wenn kein Jagderfolg gegeben war. Wei­
ter werden die Kosten für die Trophäenpräsentation und alle Ar­
beiten und Materialien, die damit zusammenhängen, zur Steu­
erbemessung herangezogen.

Rechenbeispiele Abgaben
Beispiel 1
Auf einer Privatjagd wird ein Rehbock von 16 kg erlegt und zu 
7 Euro/kg verkauft. Zusätzlich wird für den Trophäenträger ein 
Beitrag von 50 Euro verlangt. Der Totalbetrag von 162 Euro 
wird zum Tageskurs in Franken umgerechnet und liegt damit 
unter der Wertfreigrenze von derzeit 300 Franken. Es sind so­
mit keine Abgaben zu entrichten.

Beispiel 2
Zusätzlich zum Beispiel 1 werden noch zwei Wildschweine von 
34 kg und 57 kg erlegt und zu 4 Euro/kg verkauft. Zu den 162 
Euro nach Beispiel 1 kommen noch 364 Euro hinzu, was einen 
totalen Wert von 526 Euro ergibt. Dieser Betrag wird, da die 
Wertfreigrenze von 300 Franken überschritten wird, zum Ta­
geskurs in Franken umgerechnet und ein reduzierter Mehrwert­
steuersatz von 2,6% auf den in Franken umgerechneten 526 
Euro in Rechnung gestellt. Auf dem Wildfleisch werden keine 
Einfuhrzölle für Fleisch erhoben.

Beispiel 3
Zusätzlich zum Beispiel 1 wurde noch ein Schnäppchen gemacht 
und eine neue Jagdjacke für 245 Euro gekauft. Von diesem Be­
trag ist zunächst die nationale Mehrwertsteuer in Abzug zu brin­
gen. Bei einem Satz von 19% ergibt sich ein Bruttobetrag von 
206 Euro. Da der Totalbetrag von 368 Euro über der Schwei­
zer Wertfreigrenze liegt, ist die Schweizer Mehrwertsteuer zu 
bezahlen, nämlich 2,6% auf 162 Euro und 8,1% auf 206 Euro.

Nicht relevant sind in diesen Beispielen die Kosten, die für die 
Jagdteilnahme oder die Ausstellung von Dokumenten angefallen 
sind. Die zu bezahlenden Abgaben sind in ihrer Höhe sehr ge­
ring. Da man die Zolldeklaration vor dem Grenzübertritt online 

Bild oben
Bereits präparierte Jagd­
trophäen aus der EU oder 
Norwegen können frei 
importiert werden. Ebenso 
können sie frei eingeführt 
werden, wenn sie zusammen 
mit dem selbst erlegten «Wild 
als Lebensmittel» sind.

Man muss 
immer damit 
rechnen, dass 
es zu einer 
Kontrolle 
kommen 
kann. In den 
meisten Staa­
ten ist man 
verpflichtet, 
aktiv und 
selbständig 
darauf hinzu­
weisen, dass 
man eine 
Jagdwaffe mit 
sich führt.Bi
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Polizeiliche Kontrollen
Man muss immer damit rechnen, dass es zu einer Kontrolle 
kommen kann. Diese kann durch Zoll, Polizei, Jagdaufsicht oder 
andere Sicherheitsorgane erfolgen.

In den meisten Staaten ist man verpflichtet, aktiv und selbstän­
dig darauf hinzuweisen, dass man eine Jagdwaffe mit sich führt. 
Dieses Vorgehen empfiehlt sich in jedem Land. Keine Polizistin 
möchte selbst feststellen müssen, dass Waffen mitgeführt wer­
den. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle werden die zuge­
hörigen Dokumente überprüft, weshalb diese immer vollstän­
dig mitgeführt werden müssen.

Geschenke und Einkäufe
Werden im Ausland erworbene oder geschenkt erhaltene Ge­
genstände in die Schweiz eingeführt, so sind zwei Fragen zu 
beantworten:

Ist die Einfuhr erlaubt?
Munition (gleich welcher Menge) und Waffen, die im Ausland 
erworben wurden, dürfen nicht oder nur mit entsprechender 
Bewilligung des Bundesamts für Polizei eingeführt werden. Ob 
Jagdtrophäen und Wildbret eingeführt werden dürfen, wird in 
den beiden folgenden Abschnitten beantwortet.

Welche Abgaben sind zu entrichten?
Für alle übrigen Gegenstände (Jagdausrüstung, Jagdkleidung, 
Spirituosen, Tabak, usw.) gelten die normalen Importvorschrif­
ten. Das heisst, dass die Einfuhr bis zu einem Brutto-Waren­
wert von derzeit 300 Franken abgabenfrei erfolgen kann. Dar­
über hinaus sind auf dem gesamten Warenwert die Schweizer 
Mehrwertsteuer und gegebenenfalls noch zusätzliche Abgaben 
(zum Beispiel für alkoholische Getränke, Tabak und Fleisch) zu 
entrichten.

Abgabenpflichtig sind Dienstleistungen, die im Ausland erbracht 
wurden. Zum Beispiel eine ärztliche Versorgung am Jagdhund, 
die Reparatur einer Waffe oder des Jagdautos. Die Abgaben­
pflicht ist ebenfalls gegeben, wenn der Gegenstand geschenkt 
wurde. Ich zeige weiter unten einige Beispiele, wie sich die Ab­
gaben berechnen.

Wildbret
Ich betrachte hier nur den Normalfall der Einfuhr von selbst er­
legtem Wild zum eigenen Gebrauch auf einer Jagd in der Eu­
ropäischen Union (EU). In jedem Fall gelten die jeweils an­
wendbaren seuchenpolizeilichen Vorschriften. Dies gilt aktuell 
insbesondere dann, wenn Schwarzwild aus Gebieten mit Afri­
kanischer Schweinepest importiert werden soll, was natürlich 
verboten ist.

Grundsätzlich ist auf Fleisch ein Einfuhrzoll von 17 CHF/kg ge­
schuldet, jedoch nicht für Wildfleisch. Übersteigt der Wert aller 
Einfuhren (also alle Einkäufe, Trophäen und Wildbret) die Wert­
freigrenze von derzeit 300 Franken, so ist auf dem Wildbret 
der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 2,6% zu bezahlen. Die 
Mehrwertsteuer ist dabei auf dem gesamten Wert und nicht nur 
dem 300 Franken übersteigenden Teil zu entrichten. Der mass­
gebliche Wert ergibt sich aus den Kosten, die pro Kilogramm 
entrichtet wurden und allfälligen Kosten für den Metzger, so­
fern eine Verarbeitung im Ausland erfolgt ist.

Die Mitarbeitenden des Schweizer Zolls verfügen über Mittel­
werte, die zur Berechnung der Abgaben herangezogen werden 
können. Hierbei handelt es sich jedoch um interne Richtlinien 
ohne Rechtskraft. Es ist somit ratsam, den bezahlten Kaufpreis 
mittels Quittungen und Rechnungen belegen zu können. Die 
internen Werte liegen bei Wildschwein = 7 CHF/kg, Hirsch = 
9 CHF/kg, Gämse = 11 CHF/kg und Reh = 13 CHF/kg.

Jagdtrophäen
Jagdtrophäen gelten rechtlich als ein sogenanntes «tierisches 
Nebenprodukt». Es sind drei verschiedene Fälle zu unterschei­
den. Zur Seuchenpolizei gilt das zuvor Gesagte.

Jagdtrophäen aus der EU und Norwegen
Bereits präparierte Jagdtrophäen können frei importiert wer­
den. Ebenso können sie frei eingeführt werden, wenn sie zu­
sammen mit dem selbst erlegten «Wild als Lebensmittel» sind.

Soll die unbehandelte Jagdtrophäe ohne den Wildkörper (zum 
Beispiel das Haupt eines erlegten Rehbocks) eingeführt wer­
den, so muss – ebenso bei der Einfuhr in die Schweiz – ein 
Handelspapier gemäss Verordnung (EU) 142/2011 mitgeführt 
werden und es sind alle zoll- und veterinärrechtlichen Anfor­
derungen zu erfüllen. Dies lässt sich wie gesagt vermeiden, in­
dem der komplette Tierkörper erworben und eingeführt wird.

Jagdtrophäen von ausserhalb der EU und Norwegen
Die meisten Jagdtrophäen von nicht geschützten Tieren (zum 
Beispiel dem sibirischen Rehbock) dürfen importiert werden, 
wenn sie einer Behandlung unterzogen wurden oder in einem 
Zustand präsentiert werden, der keinerlei Gesundheitsrisiken 
in sich birgt. Sie müssen von einer Gesundheitsbescheinigung 
begleitet sein. Nur das gestempelte und unterschriebene Ori­
ginal ist zulässig.

Bild rechts
Bei der Einfuhr von selbst 
erlegtem Wild zum eigenen 
Gebrauch ist auf dem Wild- 
bret der reduzierte Mehrwert­
steuersatz zu bezahlen, sofern 
der Wert aller Einfuhren (also 
alle Einkäufe, Trophäen und 
Wildbret) die Wertfreigrenze 
von derzeit 300 Franken 
übersteigen. 

Bei organisierten Jagdreisen kümmert sich der Veranstalter in 
den meisten Fällen um die Formalitäten und deren Ausstellung 
oder man überlässt den Transport einem spezialisierten Spedi­
teur. In jedem Fall ist es ratsam, sich vorgängig beim Bundes­
amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen nach den 
anwendbaren Bestimmungen zu erkundigen.

Jagdtrophäen von Tieren, die dem Washingtoner Arten-
schutzabkommen (CITES) unterstehen, und Robben
In der öffentlichen und medialen Diskussion steht die Einfuhr 
von CITES-geschützten Jagdtrophäen oftmals im Fokus. Da pro 
Jahr nur 50 solcher Trophäen importiert werden, kann hier auf 
eine Darstellung verzichtet werden. Die Einfuhr von Robben­
produkten ist faktisch verboten.

Abgaben auf Jagdtrophäen
Auf Jagdtrophäen ist die Schweizer Mehrwertsteuer zu entrich­
ten. Nicht dazu herangezogen werden dürfen Kosten für Jagd­
lizenzen, -patente oder -pachten. Idealerweise kann man eine 
Rechnung für die Trophäe und ihre Präparation vorlegen. Man 
kann den Wert durch den dem Jagdreisearrangement zugrunde­
liegenden Vertrag nachweisen oder indirekt aus dem Betrag, der 
zurückerstattet wird, wenn kein Jagderfolg gegeben war. Wei­
ter werden die Kosten für die Trophäenpräsentation und alle Ar­
beiten und Materialien, die damit zusammenhängen, zur Steu­
erbemessung herangezogen.

Rechenbeispiele Abgaben
Beispiel 1
Auf einer Privatjagd wird ein Rehbock von 16 kg erlegt und zu 
7 Euro/kg verkauft. Zusätzlich wird für den Trophäenträger ein 
Beitrag von 50 Euro verlangt. Der Totalbetrag von 162 Euro 
wird zum Tageskurs in Franken umgerechnet und liegt damit 
unter der Wertfreigrenze von derzeit 300 Franken. Es sind so­
mit keine Abgaben zu entrichten.

Beispiel 2
Zusätzlich zum Beispiel 1 werden noch zwei Wildschweine von 
34 kg und 57 kg erlegt und zu 4 Euro/kg verkauft. Zu den 162 
Euro nach Beispiel 1 kommen noch 364 Euro hinzu, was einen 
totalen Wert von 526 Euro ergibt. Dieser Betrag wird, da die 
Wertfreigrenze von 300 Franken überschritten wird, zum Ta­
geskurs in Franken umgerechnet und ein reduzierter Mehrwert­
steuersatz von 2,6% auf den in Franken umgerechneten 526 
Euro in Rechnung gestellt. Auf dem Wildfleisch werden keine 
Einfuhrzölle für Fleisch erhoben.

Beispiel 3
Zusätzlich zum Beispiel 1 wurde noch ein Schnäppchen gemacht 
und eine neue Jagdjacke für 245 Euro gekauft. Von diesem Be­
trag ist zunächst die nationale Mehrwertsteuer in Abzug zu brin­
gen. Bei einem Satz von 19% ergibt sich ein Bruttobetrag von 
206 Euro. Da der Totalbetrag von 368 Euro über der Schwei­
zer Wertfreigrenze liegt, ist die Schweizer Mehrwertsteuer zu 
bezahlen, nämlich 2,6% auf 162 Euro und 8,1% auf 206 Euro.

Nicht relevant sind in diesen Beispielen die Kosten, die für die 
Jagdteilnahme oder die Ausstellung von Dokumenten angefallen 
sind. Die zu bezahlenden Abgaben sind in ihrer Höhe sehr ge­
ring. Da man die Zolldeklaration vor dem Grenzübertritt online 

Bild oben
Bereits präparierte Jagd­
trophäen aus der EU oder 
Norwegen können frei 
importiert werden. Ebenso 
können sie frei eingeführt 
werden, wenn sie zusammen 
mit dem selbst erlegten «Wild 
als Lebensmittel» sind.

Man muss 
immer damit 
rechnen, dass 
es zu einer 
Kontrolle 
kommen 
kann. In den 
meisten Staa­
ten ist man 
verpflichtet, 
aktiv und 
selbständig 
darauf hinzu­
weisen, dass 
man eine 
Jagdwaffe mit 
sich führt.Bi
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und an den meisten Orten an einer Anmelde­
box per Papier erledigen kann, ist kein vernünf­
tiger Grund ersichtlich, warum diese Beträge 
nicht korrekt deklariert werden sollten.

Versicherungen
Wir müssen zwei Arten von Versicherungs­
deckungen unterscheiden: solche, die auf­
grund der anwendbaren Jagdregeln zwingend, 
und solche, die bei einer Jagd im Ausland zu 
empfehlen sind.

Wie in der Schweiz ist im Ausland eine Haftpflichtversicherung 
fast immer zwingend. Eine Haftpflichtversicherung deckt Schä­
den an Menschen, Tieren und Gegenständen ab, die aufgrund 
der Jagdausübung entstehen können. Da es sich meistens um 
eine Kausalhaftung handelt, haftet man auch dann, wenn einem 
kein Verschulden trifft. Schliesst man keine besondere Versiche­
rung ab, so ist abzuklären, ob die eigene Versicherung das Aus­
land geografisch umfasst und die Versicherungsdeckung genü­
gend hoch ist. Es ist zu sehen, dass die Deckungssumme nicht 
bedeutet, dass man bei einem höheren Schaden nicht haften 
würde. In diesem Fall greift die Versicherung nicht mehr und 
man haftet mit dem eigenen Vermögen.

Bei organisierten Jagden sollte man sicherstellen, dass der Or­
ganisator über eine genügende Versicherungsdeckung verfügt, 
damit Schäden, die ihm zuzurechnen sind (zum Beispiel ein 
schadhafter Hochsitz), gedeckt werden.

Darüber hinaus ist man als Jäger gut beraten, wenn man sich 
folgende Fragen stellt:
•	Was ist, wenn meine Waffen beim Transport beschädigt 

werden?
•	Zahlt meine Versicherung beim Diebstahl oder Verlust mei­

ner Waffen?
•	Deckt meine Unfall- und Krankenversicherung medizinische 

Notfälle auf einer Jagdreise ab?
•	Wer zahlt bei Unfällen meines Jagdhunds?
•	Deckt die Versicherung meines eigenen oder gemieteten 

Fahrzeugs Schäden im Ausland und im Gelände ab?
•	Wer trägt meine Kosten, wenn ich eine gebuchte Jagdreise 

absagen muss?

Wildkameras
Wer an einem Revier im Ausland beteiligt ist, möchte häufig die 
fehlende Möglichkeit, regelmässig im Revier zu spiegeln, mit 
einer Wildkamera (Fotofalle) teilweise ausgleichen. In Zeiten, 
in denen der Datenschutz eine immer grössere Bedeutung er­
hält, sind einige Regeln anzuwenden:
•	Lokale Vorschriften über den Einsatz von Kameras müssen 

beachtet werden. Teilweise sind sie ohnehin verboten.
•	Unter Umständen muss eine Kamera mit einem besonderen 

Schild gekennzeichnet werden. Das Schild muss Angaben 
über den Zweck und die verantwortliche Person enthalten.

•	Werden Daten automatisch an einen Server oder mittels 
E-Mail übermittelt, so könnte ein spitzfindiger Jurist dies als 
unerlaubte Datenübermittlung ins Ausland auslegen.

In jedem Fall ist zu empfehlen, dass eine Kamera so positioniert 
und ausgerichtet wird, dass das Aufnehmen von Personen un­
wahrscheinlich ist.

Jagdreise als Pauschalreise
Jagdreisen, die neben der Jagd noch die Reise und die Unter­
bringung beinhalten, werden als Pauschalreisen im Sinne des 
Bundesgesetzes über Pauschalreisen gelten. Dem Jäger stehen 
alle Konsumentenrechte des Gesetzes zu und den Veranstalter 
treffen umfassende Informationspflichten. Insbesondere muss 
Transparenz über die mit der Jagdreise verbundenen Kosten 
hergestellt werden.

Dokumente, Beglaubigungen und deren Sprache
Welche Dokumente auf eine Jagd ins Ausland und bei der Rück­
kehr in die Schweiz mitgeführt werden, hängt von der konkre­
ten Situation ab. Die nachfolgende Auflistung versteht sich als 
Checkliste, die gegebenenfalls anzupassen ist:
•	Ausweise (Pass/Identitätskarte)
•	Jagdeinladung
•	Europäischer Feuerwaffenpass
•	Bewilligung für Schalldämpfer und anderes Waffenzubehör
•	Kaufnachweise von teurem Jagdzubehör, um Nachfragen am 

Zoll zu vermeiden
•	Versicherungsnachweise oder -policen, insbesondere der 

Jagdhaftpflichtversicherung mit örtlicher Deckung und 
genügend hoher Versicherungssumme

•	Führerschein
•	Nachweis der bestandenen Jagdprüfung
•	Jagdpatent
•	Vertragsunterlagen bei Pauschalreise
•	Quittungen/Rechnungen
•	Wildbegleitschein
•	Impfausweise von Jagdhunden
•	Handelspapier gemäss Verordnung (EU) 142/2011 bei 

unbehandelten Trophäen ohne Wildkörper
•	Gesundheitsbescheinigung der präparierten Jagdtrophäe  

bei Einfuhren ausserhalb der EU und Norwegens

Ausländische (Jagd-)Behörden verlangen häufig, dass Doku­
mente in ihre Landessprache übersetzt und beglaubigt werden:
•	Wenn das Jagdland die Übersetzung amtlicher Dokumente 

in eine Landessprache verlangt, so ist vorgängig abzuklären, 

«In Zeiten, in denen der Datenschutz eine immer  
grössere Bedeutung erhält, muss auch beim Einsatz  
von Wildkameras einiges beachtet werden!»

Welche 
Dokumente 
auf eine Jagd 
ins Ausland 
und bei der 
Rückkehr in 
die Schweiz 
mitgeführt 
werden, 
hängt von der 
konkreten 
Situation ab.

Was in der 
Schweiz 
auf der Jagd 
erlaubt oder 
verboten 
ist, muss 
nicht gleich 
im Ausland 
gelten: Eine 
aktive Aus­
einander­
setzung mit 
ihnen ist 
zwingend 
erforderlich. 

Bei organisierten Jagden sollte man sicherstellen, 
dass der Organisator über eine genügende 
Versicherungsdeckung verfügt, damit Schäden, 
die ihm zuzurechnen sind (zum Beispiel ein 
schadhafter Hochsitz), gedeckt werden.
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und an den meisten Orten an einer Anmelde­
box per Papier erledigen kann, ist kein vernünf­
tiger Grund ersichtlich, warum diese Beträge 
nicht korrekt deklariert werden sollten.

Versicherungen
Wir müssen zwei Arten von Versicherungs­
deckungen unterscheiden: solche, die auf­
grund der anwendbaren Jagdregeln zwingend, 
und solche, die bei einer Jagd im Ausland zu 
empfehlen sind.

Wie in der Schweiz ist im Ausland eine Haftpflichtversicherung 
fast immer zwingend. Eine Haftpflichtversicherung deckt Schä­
den an Menschen, Tieren und Gegenständen ab, die aufgrund 
der Jagdausübung entstehen können. Da es sich meistens um 
eine Kausalhaftung handelt, haftet man auch dann, wenn einem 
kein Verschulden trifft. Schliesst man keine besondere Versiche­
rung ab, so ist abzuklären, ob die eigene Versicherung das Aus­
land geografisch umfasst und die Versicherungsdeckung genü­
gend hoch ist. Es ist zu sehen, dass die Deckungssumme nicht 
bedeutet, dass man bei einem höheren Schaden nicht haften 
würde. In diesem Fall greift die Versicherung nicht mehr und 
man haftet mit dem eigenen Vermögen.

Bei organisierten Jagden sollte man sicherstellen, dass der Or­
ganisator über eine genügende Versicherungsdeckung verfügt, 
damit Schäden, die ihm zuzurechnen sind (zum Beispiel ein 
schadhafter Hochsitz), gedeckt werden.

Darüber hinaus ist man als Jäger gut beraten, wenn man sich 
folgende Fragen stellt:
•	Was ist, wenn meine Waffen beim Transport beschädigt 

werden?
•	Zahlt meine Versicherung beim Diebstahl oder Verlust mei­

ner Waffen?
•	Deckt meine Unfall- und Krankenversicherung medizinische 

Notfälle auf einer Jagdreise ab?
•	Wer zahlt bei Unfällen meines Jagdhunds?
•	Deckt die Versicherung meines eigenen oder gemieteten 

Fahrzeugs Schäden im Ausland und im Gelände ab?
•	Wer trägt meine Kosten, wenn ich eine gebuchte Jagdreise 

absagen muss?

Wildkameras
Wer an einem Revier im Ausland beteiligt ist, möchte häufig die 
fehlende Möglichkeit, regelmässig im Revier zu spiegeln, mit 
einer Wildkamera (Fotofalle) teilweise ausgleichen. In Zeiten, 
in denen der Datenschutz eine immer grössere Bedeutung er­
hält, sind einige Regeln anzuwenden:
•	Lokale Vorschriften über den Einsatz von Kameras müssen 

beachtet werden. Teilweise sind sie ohnehin verboten.
•	Unter Umständen muss eine Kamera mit einem besonderen 

Schild gekennzeichnet werden. Das Schild muss Angaben 
über den Zweck und die verantwortliche Person enthalten.

•	Werden Daten automatisch an einen Server oder mittels 
E-Mail übermittelt, so könnte ein spitzfindiger Jurist dies als 
unerlaubte Datenübermittlung ins Ausland auslegen.

In jedem Fall ist zu empfehlen, dass eine Kamera so positioniert 
und ausgerichtet wird, dass das Aufnehmen von Personen un­
wahrscheinlich ist.

Jagdreise als Pauschalreise
Jagdreisen, die neben der Jagd noch die Reise und die Unter­
bringung beinhalten, werden als Pauschalreisen im Sinne des 
Bundesgesetzes über Pauschalreisen gelten. Dem Jäger stehen 
alle Konsumentenrechte des Gesetzes zu und den Veranstalter 
treffen umfassende Informationspflichten. Insbesondere muss 
Transparenz über die mit der Jagdreise verbundenen Kosten 
hergestellt werden.

Dokumente, Beglaubigungen und deren Sprache
Welche Dokumente auf eine Jagd ins Ausland und bei der Rück­
kehr in die Schweiz mitgeführt werden, hängt von der konkre­
ten Situation ab. Die nachfolgende Auflistung versteht sich als 
Checkliste, die gegebenenfalls anzupassen ist:
•	Ausweise (Pass/Identitätskarte)
•	Jagdeinladung
•	Europäischer Feuerwaffenpass
•	Bewilligung für Schalldämpfer und anderes Waffenzubehör
•	Kaufnachweise von teurem Jagdzubehör, um Nachfragen am 

Zoll zu vermeiden
•	Versicherungsnachweise oder -policen, insbesondere der 

Jagdhaftpflichtversicherung mit örtlicher Deckung und 
genügend hoher Versicherungssumme

•	Führerschein
•	Nachweis der bestandenen Jagdprüfung
•	Jagdpatent
•	Vertragsunterlagen bei Pauschalreise
•	Quittungen/Rechnungen
•	Wildbegleitschein
•	Impfausweise von Jagdhunden
•	Handelspapier gemäss Verordnung (EU) 142/2011 bei 

unbehandelten Trophäen ohne Wildkörper
•	Gesundheitsbescheinigung der präparierten Jagdtrophäe  

bei Einfuhren ausserhalb der EU und Norwegens

Ausländische (Jagd-)Behörden verlangen häufig, dass Doku­
mente in ihre Landessprache übersetzt und beglaubigt werden:
•	Wenn das Jagdland die Übersetzung amtlicher Dokumente 

in eine Landessprache verlangt, so ist vorgängig abzuklären, 

«In Zeiten, in denen der Datenschutz eine immer  
grössere Bedeutung erhält, muss auch beim Einsatz  
von Wildkameras einiges beachtet werden!»

Welche 
Dokumente 
auf eine Jagd 
ins Ausland 
und bei der 
Rückkehr in 
die Schweiz 
mitgeführt 
werden, 
hängt von der 
konkreten 
Situation ab.

Was in der 
Schweiz 
auf der Jagd 
erlaubt oder 
verboten 
ist, muss 
nicht gleich 
im Ausland 
gelten: Eine 
aktive Aus­
einander­
setzung mit 
ihnen ist 
zwingend 
erforderlich. 

Bei organisierten Jagden sollte man sicherstellen, 
dass der Organisator über eine genügende 
Versicherungsdeckung verfügt, damit Schäden, 
die ihm zuzurechnen sind (zum Beispiel ein 
schadhafter Hochsitz), gedeckt werden.
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wo die Übersetzung gemacht werden darf (gewisse Län­
der verlangen besonders befähigte Übersetzer) und ob und 
wie diese beglaubigt werden muss. Ebenso ist zu klären, ob 
nur die Übersetzung oder auch das Original beglaubigt wer­
den muss.

•	Die Beglaubigung ist eine amtliche Bestätigung, dass ein Do­
kument authentisch ist und eine Unterschrift von einer be­
stimmten Person stammt. In der Schweiz haben wir es mit 
«Überbeglaubigungen» zu tun, das heisst der Beglaubigung 
der Originalunterschrift einer Amtsperson auf einem amtli­
chen Dokument. Überbeglaubigungen werden in zwei For­
men ausgestellt:

•	Apostille: Bei der «Apostille» reicht die Bestätigung einer kan­
tonalen Stelle. Zuständig ist der Kanton, der das jeweilige Do­
kument ausgestellt hat. Die Apostille gilt nur im Verhältnis 
zu den Staaten, die ebenfalls dem Haager Apostille-Überein­
kommen (Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öf­
fentlicher Urkunden von der Beglaubigung) beigetreten sind, 
was bei den meisten europäischen und einigen afrikanischen 
Staaten der Fall ist.

•	Legalisation: Die «Legalisation» ist im Verhältnis zu Staaten, 
die nicht das Haager Apostille-Übereinkommen unterzeich­
net haben, anzuwenden. Hier ist zur kantonalen Beglaubigung 
noch ein Stempel der Bundeskanzlei in Bern und der konsu­
larischen Vertretung in der Schweiz nötig. Das Jagdland be­
stimmt hier in eigener Kompetenz die Regeln.

Innerhalb von Schengen-Mitgliedstaaten muss der Europäische 
Feuerwaffenpass weder übersetzt noch beglaubigt werden. Das 
System der Beglaubigungen mag kompliziert klingen. Für die 
verantwortlichen Behörden sind dies normale Vorgänge, die 
routinemässig erfolgen.

Versteckte Kosten
Bei einer Jagd im Ausland muss man sich bewusst sein, dass sie 
mit Kosten verbunden sein kann, die nicht direkt in Rechnung 
gestellt oder angekündigt werden. Dazu gehören Kosten für:
•	Erstellung, Beglaubigungen und Übersetzungen  

von Dokumenten
•	die lokale Jagdbewilligung
•	den Europäischen Feuerwaffenpass
•	die allfällige Ausstellung eines Reisepasses
•	Impfungen von Jägerin und Hund
•	Versicherungen
•	Transportbehälter von Waffe und Munition
•	den Transport im Flugzeug
•	zusätzliche Sicherheitskontrollen am Flughafen
•	die Ausstellung von Veterinärdokumenten
•	Zölle, Gebühren und Abgaben

Immerhin dürfen die Schengen-Staaten die Anerkennung eines 
Europäischen Feuerwaffenpasses nicht von der Entrichtung 
einer Gebühr oder Abgabe abhängig machen.

Schlussbemerkung: Gesunder Menschenverstand!
Ich hoffe, dass ich mit diesem Text nicht von einer Jagd im 
Ausland abgeschreckt habe. Meistens stellt die Jagd im Aus­
land kein Problem dar, wenn man mit gesundem Menschen­
verstand vorgeht.

Es muss das Bewusstsein bestehen, dass man eine Landes­
grenze, also einen von Sicherheitskräften kontrollierten Ort, 
überschreitet. Nach der hinterhältigen Ermordung zweier Poli­
zisten im deutschen Landkreis Kusel durch einen Wilderer be­
steht eine erhöhte Wachsamkeit. Eigentlich ist das Folgende 
selbstverständlich: Einhaltung aller Vorschriften, höflich und an­
ständig bleiben, alle erforderlichen Informationen geben, von 
sich aus darauf hinweisen, dass Jagdwaffen mitgeführt werden.

Was in der Schweiz auf der Jagd erlaubt oder verboten ist, muss 
nicht gleich im Ausland gelten. Manchmal mögen ausländische 
Vorschriften positiv oder negativ überraschen. Deshalb ist eine 
aktive Auseinandersetzung mit ihnen erforderlich. Im Zweifel 
muss man fragen.

Die lokalen Jagdtraditionen sollten zudem auch geachtet wer­
den. Wenn man sie nicht mag, dann kann man zu Hause blei­
ben. Unter Jägern ist man so tolerant, dass Schweizer Jäger ihre 
Traditionen und Gebräuche anwenden können. Hier öffnet eine 
kurze Erklärung (zur Not mit den Händen) die Jägerherzen. 

Christian Bock
(56) ist Rechtsanwalt und ehemaliger Direktor 
des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit. 
Er ist in einem Schweizer Technologieunter­
nehmen als Direktor tätig. Als passionierter 
Jäger ist er in der Schweiz, Frankreich und 
Deutschland unterwegs und ist Präsident des 
Patentjägervereins Seeland (BE).

Meistens stellt die Jagd im Ausland kein Problem dar, wenn man mit 
gesundem Menschenverstand vorgeht.
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        Lyss, 05. Mai. 2025 

 

                 Regionale Tierkörpersammenstelle Lyss 

   Benutzungsordnung 

 

Öffnungszeiten:  

Montag bis Samstag von 08.00 – 12.00 Uhr (an Sonn- und Feiertagen ist die TKS 

geschlossen). 

Unsachgemässes Deponieren von toten Tieren ist verboten! 

Ausserhalb der Öffnungszeiten kann der Pikettdienst in Notfällen unter der Tel. Nr. 032 384 

54 56 kontaktiert werden. 
 

 

Kantonale Tierseuchenverordnung (KTSV) vom 03.11.1999 (Stand 01.08.2021) 
Art. 15a * Ablieferung der tierischen Nebenprodukte * 
1 
Die tierischen Nebenprodukte sind grundsätzlich den Sammelstellen der Gemeinden abzuliefern. * 
2 
Ausgenommen sind tierische Nebenprodukte über 200 Kilogramm. Diese sind direkt der GZM 
Extraktionswerk AG in Lyss abzugeben. * 
 

Für den Transport der Tierkörper ab 200kg (Tiere ab Hof) kontaktieren Sie bitte die Centravo AG 

unter der Nummer: 032 387 47 87 / ausserhalb der Öffnungszeiten 032 384 33 33. 

Art. 17 Verteilung der Kosten 
4 

Betriebe, die gewerbsmässig schlachten oder Fleisch verarbeiten, übernehmen die Kosten für die 

Entsorgung der bei ihnen anfallenden tierischen Nebenprodukte gemäss ihren schriftlichen 

Vereinbarungen mit den Entsorgungsbetrieben. 

 

Das Gewicht der angelieferten Ware muss für die Rechnungstellung gewogen werden. Vor Ort 

werden jeweils die Kontaktdaten von dem Betrieb, von unserem Mitarbeiter aufgenommen. 
 

 

Für Kleintiere (Katzen, Hunde, Kaninchen usw.) stehen Container zur Verfügung.  

Die Plastik- und Papiersäcke, Kartonschachteln können in dem vorhandenen Abfallkübel  

entsorgt werden. 
 

 

Angeschlossene Gemeinden:  

Aarberg, Aegerten, Bargen, Bellmund, Biel, Brügg, Büetigen, Büren a. Aare, Deisswil, Diessbach b. Büren, 

Dotzigen, Evilard/Magglingen, Grossaffoltern, Iffwil, Ipsach, Jegenstorf, Jens, Kappelen, Lengnau, Ligerz, 

Lyss, Mattstetten, Meienried b. Büren, Meinisberg, Merzligen, Moosseedorf, Münchenbuchsee, Nidau, 

Oberwil b. Büren, Orpund, Pieterlen, Port, Rapperswil, Safnern, Scheuren, Schüpfen, Schwadernau, 

Seedorf, Studen, Sutz-Lattrigen, Urtenen-Schönbühl, Twann/Tüscherz-Alfermée, Wiggiswil, Worben, 

Zuzwil. 

 

Mit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme. 

 

Gemeinde Lyss 

Bau + Planung 

Bahnhofstrasse 10 

3250 Lyss 

T: 032 387 03 10 

E: bau@lyss.ch 
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